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TRAIANUS DACICUS UND DIE DATIERUNG VON SB XVI 12611

In seinem 6. Regierungsjahr, im Herbst 102 n. Chr., wurde Kaiser Trajan bekanntlich der Sieger-
beiname Dacicus verliehen; seit Beginn des Jahres 103 n. Chr. findet sich die neue Kaisertitulatur
auch in Inschriften und Papyri.1 Bisher der Forschung entgangen ist dabei der Beleg in SB XVI
12611. Die ersten Zeilen dieses nur in seiner oberen Hälfte erhaltenen Dokuments über einen Kre-
ditvertrag zwischen zwei Einwohnern von Soknopaiu Nesos lauten:2

ÉAnt¤grafon ımolog¤aẁ. ÖE`t`[o]u`w` g`
AÈtokrãtorow Ka¤sarow N°roua [TraianoË]
SebastoË GermanikoË DakikoË mhn[Ú]w

4 SebastoË ke.
Der offenkundige Widerspruch zwischen Datierung – der 25. Sebastos in Trajans drittem Regie-
rungsjahr entspricht dem 23. September 99 n. Chr. – und Kaisertitulatur ließe sich allenfalls mit
der Annahme erklären, daß zwar nicht der Kreditvertrag selbst, aber das nach Z. 1 hier vorliegende
ént¤grafon erst nach 103 n. Chr. gefertigt und dabei mit der derzeit üblichen Datierungsformel
versehen wurde. Eine solche Verwendung ‚anachronistischer’ Datumsangaben ist gerade bei Ab-
schriften geläufig; bei dem kürzlich edierten Auszug aus einem Zensusregister etwa, der als ént¤-
grafon §j efikonismoË iw (¶touw) yeoË ÑAdrianoË überschrieben ist,3 setzt die Bezeichnung divus
Hadrianus in der Datumsangabe bereits seinen Tod voraus. Zwar mag es irritieren, daß eine solche
neuere Datumsformel auch in den Text der Urkunde selbst eingedrungen sein sollte, doch scheint
wohl keine Formel prinzipiell vor gedankenloser Mechanik eines (Ab-)Schreibers gefeit.

Allerdings handelt es sich hier um eine amtliche Abschrift;4 der nach dem Photo äußerst frag-
mentarische Zustand des Papyrus verstärkt die Zweifel an der – wenn auch in der ed. pr. von Loui-
se C. Youtie ausführlich begründeten – Lesung des Regierungsjahres weiter. Traianos Gagos zu-
folge, der freundlicherweise eine erneute Prüfung des Originals unter dem Mikroskop übernahm,5

sind angesichts der starken Zerstörungen g` wie w` gleichermaßen als Lesung möglich. Da der dem
Thoth gleichgesetzte Monat Sebastos der erste des Jahres ist, löst freilich auch das einfache w` das
Problem der Datierung nicht; ein 22. Sept. 102 n. Chr. bliebe ebenso erklärungsbedürftig wie der
23. Sept. 99 n. Chr. Folglich muß in der zerstörten Passage ein Iota verlorengegangen sein. „In
my personal opinion the reading [i]w … is convincing“, schreibt Gagos auf nochmalige Anfrage.
Korrektes Ausstellungsdatum wäre damit der 23. Sept. 115 n. Chr., wenngleich die Lesung
¶̀t̀[o]ùẁ [i]g̀ (= 22. Sept. 112 n. Chr.) wohl nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen ist.
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